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Vorwort zur 6. Auflage
Das halbe Dutzend ist voll. Der Handkommentar zum Kündigungsrecht
hat seinen Platz bei den Rechtsanwendern und in der Wissenschaft gefun-
den. Der Herausgeber und die Autoren haben sich erneut der Herausforde-
rung gestellt, die dynamische Rechtsentwicklung im Rahmen der Neuauf-
lage nachzuvollziehen und Impulse zu setzen bei der Anwendung neuer Ge-
setze. Das SGB IX hat eine tiefgreifende Strukturänderung erfahren und
setzt mit dem Anhörungserfordernis nach § 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX neue
Akzente. Der fehlende Gleichlauf zum Anhörungsverfahren nach § 102
BetrVG wird die Rechtsprechung der nächsten Jahre beschäftigen. Die Ent-
wicklung der Rechtsprechung, insbesondere des Zweiten Senats am Bun-
desarbeitsgericht, zum Sachverhalts- und Beweisverwertungsverbot ist im
Rahmen der Kommentierung des § 626 BGB aufgearbeitet. Dem bislang
im Zusammenhang mit § 15 KSchG mitkommentierten § 103 BetrVG wur-
de aus Gründen der besseren Übersicht ein eigener Abschnitt gewidmet.
Selbstverständlich ist in der aktuellen Auflage auch das Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts vom 16. Januar 2018 zur Befristung des Arbeitsvertrags ei-
nes Lizenzspielers bei § 14 Abs. 1 TzBfG aufgenommen und kommentiert.

Der bewährte Kreis der Autoren aus der Vorauflage stand auch für die 6.
Auflage dieses Kommentars wieder zur Verfügung. In das Autorenteam
wurde Frau Dr. Meike Kuckuk, Rechtsanwältin, aufgenommen, die sich
den § 22 BBiG und § 58 BImSchG angenommen hat.

Mit einem Kommentar verhält es sich wie mit der Rechtsprechung. Kon-
struktive Kritik erhöht die Qualität. In diesem Sinne bitten die Autoren die
Leserschaft um Anregungen und Hinweise.

 

Herausgeber und Verlag
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Vorwort zur 1. Auflage
Das Kündigungsschutzgesetz war und ist Schauplatz interessengeprägter
Auseinandersetzungen, die sich gerade in jüngster Vergangenheit in einem
hektischen Gesetzesaktionismus ausdrückten und sich deshalb auch in der
Kommentarliteratur widerspiegelten.

Der vorliegende Handkommentar – HaKo – will diese Nachteile durch
eine interessenneutrale Darstellung auf dem neuesten Stand der Gesetzge-
bung und Rechtsprechung vermeiden. Er ist aus der Gerichtspraxis ge-
schrieben, legt den Schwerpunkt auf die praxisrelevanten Probleme und
möchte sie dem Benutzer durch eine straffe Systematisierung unter beson-
derer Berücksichtigung von Beweislastfragen näherbringen.

Dabei sind alle Gesetzesnovellen wie das Gesetz zu Korrekturen in der So-
zialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom
19.12.1998, das Entlassungsentschädigungs-Änderungsgesetz bzw Steuer-
entlastungsgesetz vom 24.03.1999, das Arbeitsgerichtsbeschleunigungsge-
setz vom 30.03.2000 sowie die aktuellen Durchführungsanweisungen der
Bundesanstalt für Arbeit berücksichtigt. Für Altfälle ist zudem die bisheri-
ge Rechtslage des Arbeitsrechtlichen Beschäftigungsförderungsgesetzes
vom 25.09.1996 erläutert. Die neue Konzeption und die Perspektive, daß
der augenblickliche Gesetzesstand mit dem Jahr 2000 eine rechtssichere Bi-
lanz des Kündigungsschutzgesetzes zuläßt, rechtfertigen einen weiteren,
aber etwas moderneren Kommentar. Wir hoffen, daß die Leser diese Pro-
gnose teilen werden und sind für Anregungen oder Kritik dankbar.

 

Autoren und Verlag
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